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Vorwort

In seiner Rede anlässlich der Verleihung des Friedensnobelpreises am 29. Juni
1927 hat sich Gustav Stresemann mit der Wechselbeziehung von nationalem und
internationalem Zusammenwirken auseinandergesetzt: Er halte deren Gegenüber-
stellung als zwei Gegensätze für töricht.

Die Vertretung nationaler Interessen und internationale Zusammenarbeit sind
keine Konzepte, die sich widersprechen müssen, sondern Gegenpole, die einan-
der bedingen.

Wer die internationale Ordnung nur unter dem Blickwinkel der eigenen Inte-
ressen betrachtet, übersieht, dass das Wohlergehen des eigenen Staates untrenn-
bar mit dem Wohlergehen anderer Staaten verbunden ist – offenkundig wird dies
etwa im Bereich des Umweltschutzes oder der Friedenssicherung. Weltweite
Probleme lassen sich nicht allein national lösen. Wer das missachtet, schadet zu-
mindest mittel- und langfristig auch eigenen Interessen.

Umgekehrt kann eine Politik, die nationale Interessen zumindest in den Augen
der eigenen Bevölkerung vernachlässigt, zu Gegenreaktionen führen, die natio-
nalistische Kräfte fördern und somit letztlich die internationale Zusammenarbeit
schädigen.

Zur Zeit scheint das Pendel umzuschlagen auf die Betonung nationaler Inte-
ressen – mit all den damit zusammenhängenden Problemen. Die vorliegende Ar-
beit, die sich mit Konzepten wie der internationalen Offenheit einer Rechtsord-
nung befasst, mag daher wie aus der Zeit gefallen erscheinen. Im Sinne eines
angemessenen „Polaritätsmanagements“ halte ich es aber für wichtig, sich gerade
jetzt mit diesem Thema zu beschäftigen.

Die vorliegende Arbeit ist im Sommersemester 2015 von der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel als Dissertation
angenommen worden. Für die Druckfassung sind anschließend punktuelle Ergän-
zungen und Aktualisierungen vorgenommen worden. Literatur und Internetfund-
stellen befinden sich auf dem Stand von August 2016.

Bei der Erstellung dieser Arbeit haben mich viele Personen auf verschiedene
Art und Weise unterstützt. An dieser Stelle kann ich nur einigen von ihnen na-
mentlich danken. In erster Linie gilt mein Dank meinem Doktorvater, Herrn
Prof. Dr. Thomas Giegerich. Er hat mir während meiner Tätigkeit als Wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Walther-Schücking-Institut zu Kiel den entscheiden-
den Anstoß zu dem Thema gegeben und mit zahlreichen Kommentaren, Anmer-



kungen und Hinweisen meine eigenen Gedankengänge hierzu vertieft und verfei-
nert. Weiter bedanke ich mich bei Herrn Prof. Dr. Andreas von Arnauld für die
zügige Erstellung seines Zweitgutachtens sowie bei Frau Prof. Dr. Kerstin Oden-
dahl für zahlreiche hilfreiche Hinweise zur Veröffentlichung der Arbeit. Ihnen
beiden sowie Frau Prof. Dr. Nele Matz-Lück danke ich außerdem für die Auf-
nahme in die Schriftenreihe des Walther-Schücking-Instituts.

Die Gesellschaft zur Förderung von Forschung und Lehre am Walther-Schü-
cking-Institut für Internationales Recht an der Universität Kiel hat die Veröffent-
lichung dieser Arbeit mit einem großzügigen Druckkostenzuschuss unterstützt.

An meine Tätigkeit im Walther-Schücking-Institut denke ich sehr gerne zurück:
Neben hervorragenden materiellen Arbeitsbedingungen habe ich eine besonders
kollegiale Atmosphäre vorgefunden, die die Bezeichnung „Institutsfamilie“ zu
Recht trägt. Ich bedanke mich bei allen, die zur Schaffung dieser exzellenten
Bedingungen beigetragen haben, insbesondere bei Frau Dr. Ursula E. Heinz, die
immer ein offenes Ohr für meine Fragen hatte. Herrn Dr. Philipp Tamme, Frau
Dr. Julia-Pia Schütze und Frau Katherine Houghton danke ich für zahlreiche Dis-
kussionen während und nach meiner Zeit im Institut sowie für ihre Freundschaft.

Mein besonderer Dank gilt meiner Familie, insbesondere meinen Eltern und
Großeltern, auf deren Liebe und Unterstützung ich in jeder Phase meines Lebens
bauen konnte. Ihnen widme ich diese Arbeit.

Washington, im Februar 2017 Berenike Schriewer
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1. Teil

Völkerrechtsfreundlichkeit im Konflikt
mit sonstigen Verfassungswerten

A. Internationale Kooperation und
Völkerrechtsfreundlichkeit

„Völkerrechtsfreundlichkeit“ bezeichnet im Rahmen dieser Arbeit eine Ein-
stellung, die den Normen völkerrechtlichen Ursprungs in der nationalen Rechts-
ordnung zu größtmöglicher Wirksamkeit verhilft.1 Da im alltäglichen Sprach-
gebrauch der Begriff „Freundlichkeit“ positiv belegt ist, handelt es sich bei der
„Völkerrechtsfreundlichkeit“ um keinen wertungsfreien terminus technicus.2 Die
Bezeichnung einer nationalen Rechtsordnung als „völkerrechtsfreundlich“ sig-
nalisiert die Einbeziehung dieses Staates in die internationale Gemeinschaft, ihr
Gegenteil im Extremfall einen Ausschluss aus der Völkerrechtsgemeinschaft.3

Der wertende Unterton dieses Begriffs rechtfertigt sich einerseits aus den posi-
tiven Errungenschaften des modernen Völkerrechts (u. a. das Gewaltverbot, die
Bekämpfung und letztendlich Abschaffung der Apartheid, die Entwicklung der
Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts4), andererseits dadurch, dass
die völkerrechtsfreundliche Rechtsordnung grundsätzlich mit Vorteilen für das

1 Siehe zu diesem Begriff im Einzelnen 2. Teil A. II. Vgl. auch Tomuschat, Interna-
tionale Offenheit, Rn. 9, der Völkerrechtsfreundlichkeit als Leitlinie versteht, „die da-
rauf abzielt, im innerstaatlichen Rechtsraum die Befolgung völkerrechtlicher Gebote zu
fördern und zu erleichtern.“

2 Vgl. Schorkopf, Völkerrechtsfreundlichkeit, S. 151: „Wer sich dem Völkerrecht ge-
genüber freundlich zeigt, sich dem Völkerrecht mit Empathie zuwendet, der hat ein all-
gemein anerkanntes und erstrebtes Ziel.“ Siehe auch die Aussage von Kischel, S. 285,
zur Europarechtsfreundlichkeit: „Europa steht für offene Grenzen, freien wirtschaft-
lichen Austausch und gegenseitige kulturelle Befruchtung. Wer will da schon skeptisch
genannt werden?“

3 Die Ausmaße, die ein solcher Ausschluss aus der Völkergemeinschaft annehmen
kann, lassen sich am Beispiel der Situation Nachkriegsdeutschlands wohl am besten
verdeutlichen, vgl. Art. 53 und 107 UN-Charta („Feindstaatenklausel“) sowie die fol-
gende Situationsbeschreibung von Giegerich, Verfassungsstaat, S. 13: „Im Mai 1945
war Deutschland physisch und psychisch am Ende – ein ausgeblutetes, militärisch zer-
störtes, vollständig besetztes, zerteiltes, bankrottes und durch seine Verbrechen auch
moralisch ruiniertes Land – ein international geächtetes Trümmerfeld, für das der Be-
griff Pariah-,Staat‘ noch geschmeichelt wäre.“ (Hervorhebung hinzugefügt.)

4 Vgl. die Aufzählung bei Weeramantry, S. 40–52.



Individuum, den Staat und die Völkerrechtsgemeinschaft als Ganzes verbunden
ist:

– Für das der Hoheitsgewalt eines Staates unterworfene Individuum ergeben sich
diese Vorteile insbesondere aus dem infolge der Völkerrechtsfreundlichkeit
stärkeren innerstaatlichen Menschenrechtsschutz.5 Die Verstärkung des Schutz-
niveaus folgt daraus, dass neben den menschenrechtlichen Vorgaben des na-
tionalen auch die des internationalen Rechts – beispielsweise durch völker-
rechtskonforme Auslegung des nationalen Rechts6 – Bedeutung erlangen. Vie-
le Rechtsordnungen haben jedenfalls in Teilbereichen auch ein weniger hohes
Schutzniveau,7 so dass der Einfluss des Völkerrechts selbst in hochentwickel-
ten Rechtsordnungen die Rechtsstellung von Individuen verbessern kann.8

Indem das Völkerrecht den benachteiligten Akteuren der jeweiligen Rechts-
ordnung eine Stimme gibt, wird innerstaatlichen Defiziten abgeholfen.9 Völ-
kerrechtsfreundlichkeit bedeutet somit die Möglichkeit eines zusätzlichen,
externen Korrektivs für das innerstaatliche Recht.10 Die praktizierte Völker-
rechtsfreundlichkeit kann daher die interne Rechtsordnung vor „dogmatischer

18 1. Teil: Völkerrechtsfreundlichkeit im Verfassungswertekonflikt

5 Zu dem Ergebnis, dass die Ratifizierung von Menschenrechtsverträge nicht not-
wendigerweise mit einer Verbesserung der innerstaatlichen Menschenrechtssituation
einhergeht, kommt Hathaway, S. 1940, nach entsprechenden statistischen Auswertun-
gen: „Although the ratings of human rights practices of countries that have ratified in-
ternational human rights treaties are generally better than those of countries that have
not, noncompliance with treaty obligations appears to be common. More paradoxically,
when I take into account the influence of a range of other factors that affect countries’
practices, I find that treaty ratification is not infrequently associated with worse human
rights ratings than otherwise expected. I do, however, find evidence suggesting that rati-
fication of human rights treaties by fully democratic nations is associated with better
human rights practices.“

6 Siehe hierzu 2. Teil D. I. 5. b).
7 Als Beispiel kann auf das ehemalige schweizerische Namensrecht verwiesen wer-

den, demzufolge die Ehefrau – auch gegen ihren Willen – den Namen des Ehemannes
tragen musste, falls die Eheleute nicht ihren Namen tragen wollten (Art. 160 ZGB a. F.).
Das Bundesgericht führte zu dieser – im Übrigen verfassungswidrigen – Regelung aus
(BGE 136 III 168, 3.3.1): „Die eherechtliche Namensregelung des ZGB ist mit der
EMRK nicht vereinbar.“ Der Verstoß gegen Art. 8 und 14 EMRK wurde wiederholt
vom EGMR gerügt (EGMR, Urt. v. 22.2.1994, Nr. 16213/90 – Burghartz v. Switzerland;
Urt. v. 9.11.2010, Nr. 664/06 – Losonci Rose and Rose v. Switzerland). Das neue
schweizerische Namensrecht – welches diese diskriminierende Namensregelung durch
eine neutrale ersetzte – trat schließlich am 1.1.2013 in Kraft.

8 Vgl. auch Giegerich, Menschenrechtsübereinkommen, Rn. 106, zu den Europarats-
Übereinkommen: „Die globale Perspektive sieht manches anders und vielleicht klarer
als der kontinental-beschränkte Blick (beispielsweise in Bezug auf Fragen der Migra-
tion und der lebensnotwendigen Grundversorgung).“ Anzumerken ist aber auch, dass
bei einer Grundrechtskollision die Verbesserung der Rechtsstellung eines Individuums
mit der Verschlechterung der Situation einer anderen Person einhergehen kann.

9 Lovric, S. 76 f.
10 Mahulena Hofmann, S. 500.



Erstarrung“ schützen.11 Nicht verschwiegen werden soll, dass sich dieses Ver-
hältnis im Einzelfall auch umkehren kann. So ist es möglich, dass ein wich-
tiger Impuls zu – menschenrechtsfreundlichen oder sonstigen positiven – Ver-
änderungen auf zwischenstaatlicher Ebene12 auch von nationalen oder supra-
nationalen Rechtsanwendern ausgeht. Von dem jeweiligen Rechtsanwender
erfordert dies – neben dem grundsätzlichen Bekenntnis zum Völkerrecht –
Konstruktivität und eine Berücksichtigung sämtlicher widerstreitender Inte-
ressen.

– Der Staat kann durch die völkerrechtsfreundliche Ausrichtung seiner Rechts-
ordnung Nachteile bzw. negative Konsequenzen vermeiden, die mit einem völ-
kerrechtswidrigen Verhalten verbunden sind: So zieht ein Völkerrechtsbruch
nicht nur die völkerrechtliche Verantwortlichkeit des jeweiligen Staates nach
sich,13 sondern bringt auch weitere Nachteile mit.14 Während die Staaten unter-
einander aus diplomatischen Gründen nach außen hin zwar möglicherweise
Zurückhaltung walten lassen und Völkerrechtsverletzungen bei befreundeten
Staaten nicht öffentlichwirksam anprangern,15 haben weder die Zivilgesell-
schaft noch die Nichtregierungsorganisationen (NGOs) eine vergleichbare
Interessenlage.16 Der Staat riskiert daher durch einen Völkerrechtsbruch eine
Beschädigung seiner Reputation und damit einhergehend eine Verminderung
seiner Verhandlungsmacht.17 Das Ansehen eines Staates ist nämlich vergleich-

A. Internationale Kooperation und Völkerrechtsfreundlichkeit 19

11 Vgl. Dagmar Richter, Völkerrechtsfreundlichkeit, S. 166, zum Verhältnis zwischen
BVerfG und EGMR.

12 Ein solcher Veränderungsimpuls kann sich als Völkerrechtsbruch darstellen, wie
es bei der Veränderung einer völkergewohnheitsrechtlichen Norm der Fall ist, siehe
Crawford, S. 29.

13 Siehe hierzu die ILC’s Articles on Responsibility of States for Internationally
Wrongful Acts. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 58, 1 [34]) hat darauf hin-
gewiesen, es habe im Rahmen seiner Gerichtsbarkeit „in besonderem Maße darauf zu
achten, daß Verletzungen des Völkerrechts, die in der fehlerhaften Anwendung oder
Nichtbeachtung völkerrechtlicher Normen durch deutsche Gerichte liegen und eine völ-
kerrechtliche Verantwortlichkeit der Bundesrepublik Deutschland begründen könnten,
nach Möglichkeit verhindert oder beseitigt werden.“

14 Pauwelyn, S. 165, der die folgenden Aspekte nennt: „reputation costs, fear of emu-
lation, community pressure, the normative pull of ideas and values and/or an urge to
protect a particular institution or the international legal system more generally [. . .].“

15 Schröder, S. 121: „Die Staatenpraxis zeigt indessen, dass in diesem Bereich Ver-
tragsverletzungen aus politischen Erwägungen oft unbeanstandet bleiben – hier gilt das
Sprichwort, dass eine Krähe einer anderen kein Auge aushackt.“ Unter Bezugnahme auf
Haltern verweist Schröder auf die geringe Zahl der von EU-Mitgliedstaaten eingeleite-
ten Vertragsverletzungsverfahren; zwischen 1960 und 1999 sei dies nur in vier Fällen
erfolgt – verglichen mit 1606 in diesem Zeitraum von der Kommission initiierten Ver-
fahren.

16 Fischer-Lescano/Liste, S. 238, weisen auf die große Bedeutung hin, die der öffent-
lichen Meinung für die Völkerrechtsordnung zukommt.

17 Bleckmann, Völkerrechtslehre, S. 108. So auch Guzman, International Law, S. 35:
„In the absence of coercive enforcement, [states] must rely on reputation as a disciplin-
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